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Art. 1 § 25c GGG Nachträglicher
Wegfall der Gebührenbefreiung

 GGG - Gerichtsgebührengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die Gebührenbefreiung fällt nachträglich weg, wenn innerhalb von fünf Jahren ab den in § 25b Abs. 2 erster

Satz genannten Zeitpunkten entweder

1. 1.das Eigentumsrecht an der Liegenschaft oder dem Bauwerk im Sinn des § 25a Abs. 2 Z 3 und 4 aufgegeben

wurde oder

2. 2.das dringende Wohnbedürfnis an der Wohnstätte im Sinn des § 25a Abs. 2 Z 3 und 4 wegfällt.

2. (2)Umstände, die zum Wegfall der Gebührenbefreiung führen, sind dem Grundbuchsgericht oder der

Vorschreibungsbehörde innerhalb eines Monats nach ihrem Eintritt anzuzeigen. Gleichzeitig sind die für die

Gebührenermittlung relevanten Angaben zu machen (§ 26 Abs. 2).
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